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M/7T£/Lt/M7£7V - CO/W/WA'/C/l 770/V.S'

Stellungnahme der Kantonsoberförsterkonferenz (KOK)
zur gesamtschweizerischen Bedeutung des Bundesamtes für

Forstwesen und Landschaftsschutz (BFL) vom 30. März 1988

Bericht an Herrn B undesrat Cotti, Chef des EDI

Von Go«7ra/rf S/oe/zed Oxf.: 9:681

(Präsident der Schweizerischen Kantonsoberförsterkonferenz, CH-1950 Sitten)

Korie/TterArwng tfer 7?erfflkr/o«: Bereits in Nr. 7/1988 (Seite 644 f.) berichteten wir über die
Stellungnahme der Kantonsoberförsterkonferenz zur Auflösung des Bundesamtes für Forstwesen
und Landschaftsschutz. Obschon der Bundesrat bereits am 29. Juni 1988 die Zusammenlegung der
Bundesämter für Umweltschutz sowie für Forstwesen und Landschaftsschutz beschlossen hat,
publizieren wir dennoch den vollen Wortlaut dieses Dokuments.

1. Zusammenfassende Folgerungen

Aus den folgenden Kapiteln ergibt sich, dass die Aufhebung des Bundesamtes für
Forstwesen und Landschaftsschutz aus der Gesamtbetrachtung der schweizerischen

Forstorganisation unverständlich wäre und nach den massgebenden Organisationskri-
terien nicht begründet werden kann. Es ist zu befürchten, dass dadurch neue sachliche

und politische Probleme geschaffen würden, die im Effekt der gewünschten Entlastung
des Departementschef zuwiderlaufen.

Aus dem Wesen und der Entwicklung der schweizerischen Forstorganisation (Kapi-
tel 3) ergibt sich, dass die Auflösung des BFL mit der vom Bundesgesetzgeber geschaffe-

nen Gesamtregelung dieser Organisation und mit ihrer sehr weit gehenden bundesrecht-
liehen Bestimmung der kantonalen und kommunalen Forstdienste schwer vereinbar ist.

Die Eingliederung der Bundes-Forstpolizei in ein Amt, dessen Direktor nicht über die

vom Bund verlangte Wählbarkeitsvoraussetzung für die Leitung eines öffentlichen Forst-
amtes verfügt, würde zumindest dem Geist dieser Bundesregelung widersprechen. Auf
jeden Fall könnten einem solchen Amtsleiter unseres Erachtens keine forstpolizeilichen
Entscheidungskompetenzen übertragen werden, solange die Kantone an diese Wahlbar-
keitsvoraussetzungen gebunden sind. Die Beibehaltung einer föderalistischen, dezentrali-
sierten Forstorganisation mit einer weitgehenden Autonomie der kantonalen und kom-
munalen Forstbehörden und die gleichzeitige Sicherstellung einer effizienten gesamt-

> Verfasst im Auftrag und im Einvernehmen mit der Kantonsoberförsterkonferenz.
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schweizerischen Forstpolitik erfordern eine hohe Fachautorität in den leitenden Bundes-
stellen. Es ist kaum denkbar, dass diese Führungsaufgabe von einem Nicht-Fachmann
oder von einem Fachmann in subalterner Stellung erfüllt werden kann bzw. dass damit
die nötige Gefolgschaft erhalten wird.

Die Auflösung des BFL erscheint aber auch aus den im Verwaltungsorganisations-
gesetz enthaltenen Kriterien für die Bildung oder Aufhebung von Bundesämtern (Kapi-
tel 4) nicht gerechtfertigt. Es ist zu befürchten, dass der zuständige Departementschef mit
der Auflösung des BFL das wichtigste Führungs- und Koordinationsinstrument für eine
gesamtschweizerische Forst- und Holzwirtschaftspolitik verliert bzw. dieses in entschei-
dender Weise schwächt. Falls der Departementschef die Führungsrolle des Bundes in der
Forstpolitik beibehalten will, wird die Aufhebung oder Schwächung des BFL mit grosser
Wahrscheinlichkeit zu einer Mehrbelastung auf Departementsstufe führen.

Um die gewünschte Entlastung des Departementschefs ohne Schwächung der Bun-
desforstpolitik zu erreichen, gibt es damit nur ein sicheres Mittel: die Stärkung und die

bestmögliche personelle Besetzung des BFL. Nur auf diese Weise kann ein Maximum der
forstlichen Probleme auf Amtsstufe erledigt und der Departementschef optimal davon
entlastet werden. Auch die Entlastung im amtsübergreifenden Bereich kann aufgrund der
nachfolgend aufgezeigten Besonderheiten und speziellen Regelungen der Forstorgani-
sation nicht durch die Auflösung des BFL realisiert werden. Zu untersuchen ist deshalb,
ob dieses Ziel nicht durch andere Massnahmen erreicht werden kann, zum Beispiel durch
eine Gruppenbildung ohne Aufhebung der Ämter, wie sie das Verwaltungsorganisations-
gesetz von 1978 ermöglicht (Art. 45 VwOG, SR 172.010) oder durch die Schaffung einer
Stabsstelle im Generalsekretariat für bestimmte oder fallweise zu bestimmende, die
Ämter übergreifende Departementsaufgaben.

2. Zur Ausgangslage

Innerhalb der Bundesverwaltung wird gegenwärtig überprüft, ob das Bundesamt für
Forstwesen und Landschaftsschutz (BFL) im Eidgenössischen Departement des Innern
(EDI) beibehalten oder aufgelöst werden soll und ob seine Abteilungen auf andere
Ämter zu verteilen sind. Den Anlass zu dieser Überprüfung geben der bevorstehende
Rücktritt des Direktors des BFL und der Wunsch, die Zahl der Ämter des EDI zu reduzie-
ren. Die Infragestellung des BFL hat wegen den in den letzten Jahren stark gewachsenen
und voraussichtlich weiter zunehmenden öffentlichen Aufgaben in den Bereichen des

Forstwesens und Landschaftsschutzes Aufsehen und Besorgnis ausgelöst. Es wird be-

fürchtet, dass durch die Auflösung des BFL die Aufgaben der Walderhaltung und des

Landschaftsschutzes in der Bundespolitik den nötigen Rückhalt verlieren und dass ihre
Aufteilung auf andere Ämter zu schwerwiegenden Konflikten und Nachteilen in der
Forstpolitik und im Landschaftsschutz führen könnten.

Die Schweizerische Kantonsoberförsterkonferenz (KOK) hat deshalb an ihrer Sit-

zung vom 4. Februar 1988 beschlossen, an Herrn Bundesrat Cotti zu gelangen, um die
t/es ÄFZ, /ïh cfe gesamftc/îwe/zeràcAe Forst/w/ih/c «nrf Forshv/rfscto/? darzulegen.

Am 25. Februar hat Herr Bundesrat Cotti die Nationalräte Houmard und Schwab und
den Präsidenten der KOK zu einer Aussprache empfangen.
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Als gewünschtes Ergebnis dieser Aussprache hat Herr Bundesrat Çotti der KOK die

Gelegenheit eingeräumt, bis Ende März ihren Standpunkt zur Reorganisation schriftlich
einzureichen, was mit den vorliegenden Ausführungen gemacht wird.

Die Kantonsförster der Schweiz haben die obigen Folgerungen und die nachfolgen-
den Erwägungen einstimmig verabschiedet. Sie danken Herrn Bundesrat Cotti dafür,
dass er der KOK die Möglichkeit geboten hat, zu diesem für die schweizerische Forstpoli-
tik erstrangigen Problem Stellung zu nehmen.

3. Zum Wesen und zur Entwicklung der schweizerischen Forstorganisation

3.7 //ge/zzetee Wtese/zs/rze/tezzfizfe zz/zzf ß/o/'fife/'/z/sse fiter Tte/'sro/gzz/z/Sfiz Ao/z

Die Eigenarten der Forstorganisation sind naturgemäss verbunden mit den Eigen-
arten des Waldes und der Forstwirtschaft überhaupt. Zu nennen sind besonders folgende
Gegebenheiten:

3.7.7 Z>te LzzAg/nsAg/ce/Y a/zz/ fites FV/b/'fite/YZ« fiter 2fo«A«az/zA

Der Wald und die Forstwirtschaft sind im Vergleich zu anderen Lebensgemeinschaf-
ten und Produktionszweigen ausserordentlich langfristig. Die Lebensdauer eines Wald-
bestandes im Mittelland beträgt etwa 150 Jahre, im Beggebiet 150 — 300 Jahre. Die alte-
sten Bestände in den Schweizer Alpen haben ein Alter von 500 —1000 Jahren. Demgegen-
über arbeitet zum Beispiel die Landwirtschaft überwiegend in einjährigen und teilweise in
10- bis 20jährigen Produktionszyklen.

Die Sicherstellung der Waldpflege und Forstwirtschaft in Übereinstimmung mit den
gesetzlichen Zielen e//o/'zfe/Y zfesAfiz/A e/'ne seAr AoAe ÄY/AA'/ZA/teY sowoA/ (fer /zzfizssgeöe/zfite«

Stewkftz/'e/z wz'e zzacA /« fiter /orsr/Jo/tescAe« TT/AnzAg. Fachfremde Organisationskonzepte
sowie Reorganisationstendenzen, die auf momentanen oder nicht forstlichen Problemen
beruhen, sind deshalb auf ihre Vereinbarkeit mit den spezifischen Erfordernissen der
Forstorganisation gründlich zu prüfen.

3.7.2 7)/'e Gross/tecA/gke// zz/zzf ztes Tsz/ö/fife/yzis z/er Deze«A'fiz/zsfizAo«

Der Wald und die Forstwirtschaft bestehen im Unterschied zu andern Verwaltungs-
und Produktionszweigen aus sehr grossflächigen Einheiten. Ein Forstrevier umfasst in
der Schweiz je nach Landesgegend 500—2000 ha, ein Forstkreis 2000—15 000 ha Wald-
areal.

Die Führung und Koordination der forstlichen Verwaltungseinheiten erfordert eine
dezentralisierte Organisation. Diese kann nur funktionieren, wenn die verantwortlichen
Leiter der Verwaltungs- und Betriebseinheiten aufgrund einer ez/zAezr/zcAe/z HzzsA/tez//zg maz/

^(z/zzez/zsfiü/we/z TJe/z/czz/Y mit einem Minimum an Präsenz des Vorgesetzten geführt werden
können.
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J. 7.5 D/e //eZe/'ogen/ZdZ der ,4 zz/gabezz and das £z/ordern/s der De/egaZ/on

Die Wälder der Schweiz sind aufgrund der topographischen und klimatischen Ver-
schiedenheit des Landes ausserordentlich vielfältig. Es gibt wenig Länder, die auf so klei-
ner Fläche so grosse Standortsunterschiede aufweisen. Da der Wald und die Forstwirt-
schaft in besonderem Masse naturgebunden sind und nach dem politischen Willen auch
bleiben sollen, müssen in einer guten Forstorganisation die Entscheidungskompetenzen
in besonders hohem Masse auf untere Ebenen delegiert werden. Dies erfordert wieder
ein einheitliches Denken und eine besondez-e Per/äss/zc/zAre/Z Zw? Ker/zä/Zzzzs zw/se/ze« de» e/n-

ze/«en F/i/zztzngssza/en.

Li.4 D/e ÄTz/z/ze/prodzzArZ/on zznd das £>/o«/e/ms ez'nergez?zzsc/zZwzz-zsc/za/z//c/zezz oder do/z/ze/zen

FbrsZorganzsaZ/ozz

Der Wald produziert als sachlich untrennbare Ä7zp/ze//zrod«AcZe //o/z zznd öj//e«z//c/ze

D/ensz/e/szzznge«. Die letzteren werden allgemein als Schutz- und Sozialfunktionen
bezeichnet.

Das Holz gilt in der Schweiz handelspolitisch als Industrieprodukt. Solange es im
Wald steht, ist es für den Waldeigentümer gleichzeitig Produktionsfaktor — Holz wächst

nur an Holz — als auch Lager und Sparkasse. Neben dieser Funktion als Objekt des

Eigentums ist der Wald für die Öffentlichkeit gleichzeitig der Produzent bzw. die Grund-
läge der Schutz- und Sozialfunktionen. Deshalb wurde er der freien Verfügungsgewalt
des Eigentümers durch die Forstgesetze in sehr weitem Masse entzogen. Für die Forst-
organisation ergibt sich daraus das Erfordernis, beide Interessenbereiche, denjenigen des

Eigentümers wie denjenigen der Öffentlichkeit, weitgehend dem gleichen Fachmann zu
übertragen oder getrennte Organisationen zu unterhalten, welche in ständiger Zusam-
menarbeit die Betriebsziele und Massnahmen bestimmen. D/e Sc/zwe/z /zaz das erste
Modell gewählt und damit e/ne gem/scAzvw'rZsc/za/z/z'c/ze /bz-szor^aa/sar/o« azz/geôazzz. Dieses
System erfordert ein hohes fachliches Vertrauen in die Entscheidungsträger sowohl von
Seiten der Eigentümer wie des Staates. /zz der /?ea//zäz zze/zzzze« d/e 7räger der ForsZorganzso-
Z/o« d/e/ac/z/z'c/ze Fw/zruzzg wzzd ÄTozzZro//e g/e/c/zze/Zzg/wr de« /zr/vaZez? //o/z/zz'odzzA:Z/onsZ>err/eZ> zzzzd

den ö/Tenz/zc/zen Z)/e«sZ/ezsZwngsZ>e/rz'e/> wa/zr. Für die Führungsorgane ergeben sich daraus
wieder besondere Erfordernisse der Ausbildung und Erfahrung.

J. 7. J D/e we/Zge/zezzde ß/zzdwng der /brsZ/zo/zze/ an /zrä venZ/ve Masszza/zzzze« wzzd das Fr/bz'derzz/s

z'/zrer/ac/z/cz/ndzgen //and/za/zwng azzz OZy'e/cZ

In den meisten Wirtschaftszweigen können die öffentlichen Interessen durch allge-
meine Vorschriften und deren repressive Erzwingung gewahrt werden. Demgegenüber
erfordert die Sicherstellung der öffentlichen Waldfunktionen, speziell der Schutzfunk-
tion, eine sZäzzdzge /zro/z/zjdaA:Zzsc/ze £7n/7wssna/zz«e an Ort und Stelle. Die beschränkte und
nur sehr langfristige Behebbarkeit einmal eingetretener Schäden macht nachträgliche
Strafen weitgehend nutzlos. Daraus ergibt sich für die öffentliche Forstverwaltung das Er-
fordernis einer we/Zrez'c/zezzde« F/zzzwzsc/zwng z'zz 5eZ/7e6senZsc/zezde und für ihre Entschei-
dungsträger die Notwendigkeit guter Fachkenntnisse und grosser praktischer Erfahrung.
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J. 2 Z)/e .Entw/cA/wn# 2er Fors/orgAn/so/Zon A? 2er ScAwe/z

Die Erkenntnis der Eigenarten und Erfordernisse der Forstorganisation beruht in
der Schweiz auf den praktischen Erfahrungen der Waldzerstörung in den vergangenen
Jahrhunderten und des sehr langwierigen und politisch schwierigen Wiederaufbaus der
Wälder. Z)/'e AeuAge scAwe/zer/scAe /brstorgöA/süAon /sr 2as Frorfwfc? einer ebvö 200/AA/vgen,

Zconsegnen/eA AM/S<2Aar6eA in gesamtschweizerischer Zusammenarbeit. Die wichtigsten
Fn/w/cWwAg.s.scAr/Ae können wie folgt skizziert werden:
— Die ersten Ansätze zur Schaffung einer schweizerischen Forstorganisation brachte

die Helvetik. Wegen ihrer zentralistischen Tendenzen waren sie aber nicht nur poli-
tisch, sondern auch fachlich zum Scheitern verurteilt.

— Der nächste Schritt erfolgte zwischen 1835 und 1870 im Zusammenhang mit mehre-
ren gesamtschweizerischen Hilfsaktionen, indem die Verteilung der Hilfsgelder nach

Naturkatastrophen mit forstlichen Auflagen verbunden wurde.
— Bei diesen Wiederherstellungsmassnahmen wurde bald erkannt, dass die spezifischen

Naturgegebenheiten der Schweiz eine besondere forstliche Fachausbildung erfordern
und die Ausbildung der Förster an den Forstfakultäten in Deutschland und Frank-
reich den Gebirgsproblemen nicht gerecht wurde. Deshalb wurde bereits bei der
Gründung der ETHZ im Jahre 1855 eine forstliche Abteilung für die Ausbildung von
Forstingenieuren geschaffen.

— Die Jahre von 1860 bis 1870 waren geprägt durch die Bemühungen zum Aufbau kan-
tonaler Fachorganisationen. Vor allem in den Bergkantonen erwies sich dies ohne
Bundeshilfe und Bundesvorschriften als unmöglich.

— Unter dem Eindruck der grossen Überschwemmungen von 1868 wurde mit der
Totalrevision der Bundesverfassung von 1874 die Oberaufsicht des Bundes über die

Forstpolizei im Hochgebirge geschaffen. Im Jahre 1875 erfolgte die Gründung des

Eidgenössischen Oberforstinspektorates, des heutigen Bundesamtes für Forstwesen
und Landschaftsschutz. Seinem ersten Leiter von 1875 bis 1914, Forstingenieur
Johann Coaz, ist es aufgrund seiner fachlichen Autorität und seiner praktischen Er-
fahrung als früherer Kantonsförster von Graubünden gelungen, die wichtigsten Ele-
mente der heutigen Forstorganisation aufzubauen: 1876 das 1. Eidgenössische Forst-
polizeigesetz; 1885 die Gründung der Eidgenössischen Anstalt für das forstliche Ver-
suchswesen, 1897 die Erweiterung der Oberaufsicht des Bundes über die Forstpolizei
auf die ganze Schweiz, 1902 das geltende Eidgenössische Forstpolizeigesetz und die

Inangriffnahme des systematischen Lawinenverbaues durch den Forstdienst (vgl.
Gotthard Bloetzer, Die Oberaufsicht über die Forstpolizei nach schweizerischem
Bundesstaatsrecht, Schulthess, Zürich 1978, ZSR2).

2.2 D/e Fo/-sto/-^ß«/saAon /'« 2er 5A«2esgesefcge6«A,g ÄAer 2/e Fbrs/poAze;

Die Eigenarten des Waldes und der Forstwirtschaft machen das Forstwesen in einem
föderalistischen Staat za e/Ae/w />r22e.sAn/erren Fere/cA 2er Äbm/?erenzre//««g zw/scAe« 5aa2
A«2 Aon/One«.

Die bisherige eidgenössische Forstgesetzgebung ist deshalb seit Anbeginn eine Rah-

mengesetzgebung. Sie überlässt den Kantonen weite selbständige und delegierte Rege-
lungsbereiche. In Kenntnis der besonderen Erfordernisse einer guten Forstorganisation
hat aber der Bundesgesetzgeber nicht nur deren Struktur auf Bundesebene, sondern auch
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die wichtigsten Elemente der kantonalen Organisation vorgeschrieben. Die w/cAt/gste/z

7e//e d/'eser Au/zdesrecAzA'cAez? GesazzzZrege/uzzgsind:

— Existenz des F/dge/zöss/scAe/z Oöe//ö/szz'/7Sjrze/crorars (FPolG 1902/Art. 5) bzw. des Bun-
desamtes für Forstwesen.

— F/zz/ez'/uzzg der Wa/zto/ze z/z EorstAr/eise und deren Genehmigung durch den Bundesrat
(FPolG 1902/Art. 6).

— Per/z/7/cAZuzzg de/' Wazz/ozze zw/- /IzzsZe/Azzzg der zzö'/zgezz ForsZ/'/zge/z/eure zzz/Z e/dge/zöss/'scAe/zz

JkaA/Aarfce/Zszeug/zzs (FPolG 1902/Art. 7).
Das eidgenössische Wählbarkeitszeugnis ist nur erhältlich nach erfolgreichem Forst-
Studium an einer vom EDI anerkannten Hochschule und einer von der eidgenössi-
sehen Wählbarkeitskommission als bestanden erklärten Forstpraxis (VO über die
Wählbarkeit höherer Forstbeamter Art. 2, SR 921.231).

Das Wählbarkeitszeugnis ist erforderlich für jede öffentliche höhere Forstbeamtung
(VO über die Wählbarkeit Art. 1). Dazu gehören zumindest die leitenden Stellen der
Kreisforstämter und der Kantonsforstämter. Fs e/zZ-sp/'/cAZ der F/'ax/s u/zd Veto- aucA

de/w Ge/ste d/eser Auzzdes/'ecAr/zcAezz O/d/zu/zg, dass d/e g/ezcAezz Fz/oz-der/z/sse aucA yî/r d/e

JEdA/AarAe/Z a/z d/'eyörsZ/zo&e///cA /e/Zezzdezz Steden der Rzz/zdesve/'wa//unggesZe//r we/'de/z.

— Mitbegründung und Regelung der interkantonalen Försterschulen und bundesrecht-
liehe Beschränkung der JFäA/AarAe/Zy«/- d/e öy/enZ/zc/zez; FörsZers/e/fezz auf Inhaber eines

eidgenössischen Försterdiploms oder eines kantonalen Försterpatentes (FPolG
1963/Art. 10).

— Schaffung und Regelung der Foz'sZwa/7/eAre (FPolG 1963/Art. 9).
— Einteilung der Forstkreise in ForsZzev/ere (FPolV 1965/Art. 5).
— Verpflichtung zur/ors/a/ztZ/zcAen //o/zscA/aganze/cAnwng (FRo/KA4rZ. 14/.

Gesamthaft handelt es sich um eine ausserordentlich weitgehende bundesrechtliche
Regelung der gesamten Forstorganisation auf Bundes-, Kantons- und Gemeindeebene.
Sie ist in einem föderalistischen Staat ohne die Erfahrungen aus der Waldzerstörung der
früheren Jahrhunderte und ohne Kenntnis der allgemeinen Erfordernisse der Forst-
Organisation kaum verständlich. Anderseits ze/gZ d/ese Rege/wag, dass d/e scAwe/zer/scAe

Fo/'sZo/'ganZsaZ/ozz vo/zz Ri/«desgeseZzge6er als e/n ganzes, aucA die Fors/orga/z/sa/zo/z der Wan-

Zone z/zn/assendes Festem gerege/Z wurde zznd dass/ede wese/zZ/zcAe Änderung aus de/' S/cAz des

Ganzen vo/zuneA/zze/z zs/.

Die Erfolge der schweizerischen Forstpolitik in den letzten 100 Jahren, die heute mit
Recht als Pioniertat der Raumplanung und der Umweltpolitik gepriesen werden, sind
ohne diese weitgehende Regelung der Forstorganisation nicht denkbar, jedenfalls nicht
ohne deren Konzeption als ein föderalistisches Ganzes. Fs war die/acA//cAe F/zzAe/7 der Ge-

sazzz/organ/saZ/on und d/'e über /'Are recAz/lcAen ße/ugzzzsse A/'/zausre/'cAe/zde/acA/z'cAe ,4u/o/7'ZäZ

der/uArezzdezz Forst/eute, d/e es gesZaZZeZ AaAe/z, e/'zze ey/zz/'enZe gesazzz/scAwezzer/seAe ForsZ/zo/zZ/A

uzzZer FeacAZung ez'/ze/' we/ZgeAezzden /'ecAZ/zcAen Se/AszäzzdzgAe/Z der RanZo/ze und der wa/d/zes/Z-

zenden Ge/zze/'nde/z zuyi/Aren.
Die schweizerische öffentliche Forstverwaltung besteht neben dem Bundesamt aus

26 kantonalen Forstdiensten mit etwa 700 ForsZ/'/zge/z/ezz/'en in öffentlicher Anstellung bei
den Kantonen und Gemeinden sowie etwa /J00 Rev/er/orsZerzz. Es ist offensichtlich, dass

die koordinierte fachliche Führung dieser gesamtschweizerischen Forstorganisation, die

vorwiegend aus kantonalen und kommunalen Fachleuten besteht, hohe Anforderungen
an die Führungsorgane des Bundes stellt.
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4. Verwaltungsorganisatorische Argumente für die Beibehaltung
oder Aufhebung des BFL als selbständiges Bundesamt

4.7 A AWte/v'e«/tir die A mAgfedera«#

Die Aufteilung der Verwaltungsaufgaben auf Ämter soll besonders folgende Ziele
berücksichtigen (vgl. dazu den Bericht der Expertenkommission für die Totalrevision
des Bundesgesetzes über die Organisation der Bundesverwaltung, September 1971; sowie
Art. (5J rfes Ferwa/iw«gsorgtfwsar/o«.s£eseizesSR 172.010):

— Möglichst weitgehende Entlastung der übergeordneten Regierungsmitglieder
— Gliederung der Ämter im Sinne einer einfachen, klar abgegrenzten und Übersicht-

liehen Organisation
— Übereinstimmung der organisatorischen Einstufung einer Aufgabe mit ihrer sach-

liehen und politischen Wichtigkeit
— Ermöglichung einer effizienten Arbeit.

4.2 A «we«dw«,g aw/dos ÄFZ,

4.2.7 £>d/osft/«,g- der Reg/enmgseèene

Die Ämter sind so abzugrenzen, dass die Fachaufgaben in der Regel und die politi-
sehen Probleme möglichst weitgehend auf Amtsstufe erledigt werden können. Zu verhin-
dem ist jedenfalls, dass durch eine ungeeignete Abgrenzung neue, den Departementschef
belastende Konflikte und Probleme geschaffen werden.

Es ist naheliegend, dass die Reduktion der direkt unterstellten Amtsvorsteher ein
wichtiges Mittel zur Entlastung des Departementschefs darstellt. Ob jedoch im konkreten
Fall mit der Aufhebung eines Amtes eine Entlastung eintritt, hängt davon ab, ob die neue
Organisation den übrigen Kriterien einer guten Amtsabgrenzung gerecht wird. £7«e

scWec/tfe Aôgreozurçg w/rd zwon,gswe/se die venvotangs/ote/yzert Aon/lüde w«d dfe ,po//bsc/ze«

TVoWe/zze e/Tzö/zezz, zzzd denen sz'c/z der DepozrezzzezzAc/ze/ èesc/zô/bgezz zzzz/ss. Eine grössere
Anzahl unterstellter Amtsleiter mit wenig Abgrenzungsproblemen wird den Departe-
mentschef in der Regel weniger belasten als eine kleine Anzahl mit vielen internen Kon-
flikten.

Ob die Aufhebung des BFL zu einer Entlastung der Regierungsebene führt, hängt
somit davon ab, ob sie den übrigen Zielen gerecht wird.

4.2.2 Tïzzz/àcAe, d/a/-ew/zdöZ>ezs/cMzc/;eAd,gz-ezzzMzz,gezz

Wesentlich für einfache, klare und übersichtliche Abgrenzungen ist die Beachtung
der gegebenen, dem allgemeinen Verständnis, Denken und Arbeiten in der Verwaltung
entsprechenden Zusammenhänge der einzelnen Aufgaben; zu beachten sind namentlich
der «Sachzusammenhang», der «Fachzusammenhang», der «Rechtszusammenhang»
und der «Entstehungszusammenhang».
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a) Der Sachzusammenhang

Sachlich gegebene Abgrenzungen und Eigenarten der Aufgaben sind beizubehalten.
Die forstlichen Verwaltungsaufgaben sind das Mz;sre/7>e/sp/W e/nes engen Söc/tznso/n-

n?en/wngs, ihr Objekt ist beinahe ausschliesslich der Wald. Der Sachzusammenhang zum
Landschaftsschutz ergibt sich aus der immer grösser werdenden Bedeutung des Waides in
der naturnahen Landschaft. Dagegen hat das Forstwesen einen wesentlich geringeren
Sachzusammenhang mit den generellen Aufgaben des technischen Umweltschutzes
(Luftverschmutzung, Gewässerschutz, Lärm, Bodenbelastungen und Strahlen) oder der
stark kultivierten, kurzfristig produzierenden Landwirtschaft. Eine Mittelstellung zwi-
sehen Natur und Kultur hat der Heimatschutz als Teilbereich des Landschaftsschutzes.

b) Der Fachzusammenhang

Die Beachtung der eingeführten Fachabgrenzungen erleichtert die Zusammenarbeit
innerhalb der Ämter und mit den fachverwandten Organisationen und Institutionen.

Das Forstwesen ist in der Schweiz seit der Gründung der ETHZ im Jahr 1855 e/We

lEwsewscto/t mit einem speziellen Hochschulstudium. Dieser vor mehr als

130 Jahren besonders für die öffentliche Forstverwaltung geschaffene Fachzusammen-
hang war die massgebende Grundlage für die Schaffung des Bundesamtes für Forstwesen
im Jahre 1874, damals Eidgenössisches Forstinspektorat genannt, und die Errichtung der
Eidgenössischen Anstalt für das forstliche Versuchswesen im Jahre 1885, damals Central-
anstalt für das forstliche Versuchswesen. Der forstliche Fachzusammenhang erstreckt
sich über diese drei zentralen forstlichen Institutionen des Bundes auf die Kantone, die
ausnahmslos über ein von einem Forstingenieur geführtes kantonales Forstamt, zum
Teil sogar über eine Forstdirektion verfügen, sowie auf die forstlichen Berufsschulen und
forstlichen Berufs- und Wirtschaftsverbände.

Es ist naheliegend, dass die weltweit anerkannten forstpolitischen Errungenschaften
der Schweiz zum grossen Teil auf der Zusammenarbeit innerhalb dieses Fachzusammen-

hangs basieren.
Der forstliche Fachzusammenhang umfasst neben der /•brVvmra/rwflg, der Foreftv/rt-

sc/70/? und dem bereits seit Jahrzehnten auch grosse 7ei/e tfes Lflzztfsc/za/i's-

sc/zufees sowie rfer /Lo/ztec/wo/og/e wnd //o/zvera/7>e/to«g.

Dagegen ist der Fachzusammenhang mit den vorwiegend chemisch-physikalischen
Aufgaben des Umweltschutzes oder mit der Landwirtschaft, die über eine selbständige
Wissenschaft verfügt, geringer.

c) Der Rechtszusammenhang

Die Abgrenzung der Verwaltungsaufgaben nach ähnlichen oder gleichartigen rechtli-
chen Regelungen erleichtert die Zusammenarbeit innerhalb des Amtes und nach aussen.

Das Forstwesen und der Landschaftsschutz verfügen über besondere Artikel in der
Bundesverfassung und eigenständige Bundesgesetze. Die Verfassung gibt dem Bund in
beiden Bereichen beschränkte Gesetzgebungskompetenzen und lässt den Kantonen
einen eigenen Regelungsbereich. Dagegen sind die Landwirtschaft und der Umweltschutz
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umfassende Bundesaufgaben, in denen die Kantone vor allem Ausführungsorgane des

Bundes sind.
£s ist se/Awe/'sAzzztf/zcA, t/ass afe .SeacAra/zg rf/esez- Kez/as«//z,gsa/7?mcA/ei5te zu M/zteracA/ec/-

/zcAezz ^rte/7 Ae/' ZMsa/zz/zze/za/'Ae/YzvwscAe/z zfe/z 5zzzzzfes.s/e//e/7 zz/zrf z'A/'e/z .Pa/Y/ze/vz z/z Ae/z .Ka/zto-

zze/z ywArt. Diese Unterschiede sollten soweit wie möglich auch organisatorisch gefestigt
werden.

Weitere wesentliche Unterschiede des Rechtszusammenhangs bestehen zwischen
Forstwesen und Landwirtschaft wegen der unterschiedlichen Stellung ihrer Produkte in
den Aussenhandelsverträgen (Holz ist Industrieprodukt) und zwischen Forstwesen und
Umweltschutz wegen der naturgegebenen Verbindung der Forstpolizei mit der Forstwirt-
schaft. De/'gem/scAYH>/>Y.scAa//'//cAe CAaz-aA/ez- der Forero/gan/söf/o/? (vgl. Kapitel 214) ez/o/Yfe/Y

eine ga/zz a/zzfe/'e Kmra/rzzzzgsa/'Ae/Y a/s z/zz we/YgeAe/zA ze/zz-essz'v ez-zw/zz^Aaz-ezz ZecAzzzscAezz (Azz-

vretocAz/Zz.

d) Der Entstehungszusammenhang

Historisch zusammenhängende Strukturen und gewachsene Einheiten sollen nicht
unnötig auseinandergerissen werden.

Wie bereits dargestellt wurde, bilden die schweizerische Forstorganisation des

Bundes und der Kantone, der Lehre und Forschung sowie der Verbände A/sYoràcA gewacA-

sezze, zzzsa/nzzzezzAäzz^ezzrfe Stz-zzAftzz'ezz, z'zz z/ezzezz zfe/zz Swzzc/esazwr ez'zze „/Z/Are/zAe <SYe//z//zg zw-
/fowzzzZ, die weit über seine Amtsaufgaben innerhalb der Bundesverwaltung hinausgeht.
Die Auflösung dieses Amtes, dem seit je in der Forst- und Holzwirtschaft wie im Land-
schaftsschutz eine über seine Rechtsstellung hinausgehende Autorität zuerkannt wurde,
würde mit Sicherheit zu Rissen und Lücken in der gesamtschweizerischen Forstorganisa-
tion führen, die sich gerade heute angesichts der hohen Anforderungen an den Forst-
dienst verhängnisvoll auswirken würden.

4.2.2 Dze ,4 Ag/'e/zzzz/zg zzacA sacA/tcAe/- z/zzzfpo/zY/scAez' R7cAY/g/ce/Y

Die verwaltungsorganisatorische Einstufung der Aufgaben soll ihrer sachlichen und
politischen Wichtigkeit entsprechen. Die hierarchische Stellung eines Verwaltungs-
bereiches und seiner Leiter bestimmt in hohem Masse ihre Einflussmöglichkeiten inner-
halb und ausserhalb der Verwaltung. Neben der Grösse des Budgets und der Zahl der
Stellen muss bei der Amtsbildung vor allem berücksichtigt werden, mit welchen Stellen
in welchen Funktionen die Leitung des betreffenden Amtsbereiches zusammenarbeiten
muss.

Die Verwaltungsaufgaben in den Bereichen des Forstwesens und des Landschafts-
Schutzes nehmen an Bedeutung zu. Die Stellung der verantwortlichen Fachleute des

Bundes sollte deshalb innerhalb und ausserhalb der Verwaltung gestärkt werden. Mit der
Aufhebung des BFL würde ohne Zweifel das Gegenteil erreicht. D/'e /tato/vYAY Aer/o/sY/z-
cAe/z FacAsYe//e zfes Dz/zzzfes Aa/z/z zzzzz- ez-Aa/ze/z z/zzzY gesYàVAY wmfe/z, we/z/z z'Az- verazzhvozYA'cAe/-

Le/Ye/' vozz sez'zze/z FacAAo/fegezz z'zz zfe/z Älözzrozzezz z/zzz/ Oga/z/saY/'o/ze/z a/ze/fea/z/zY zsY z/zzz/ z/zzze/'Aa/A

zfe/- ffewa/Yzzzzg «Aer e/'/ze/z e/zYs/z/'ecAe/zzfe/z Dz'zz/7uss ver/zzgY. Das erfordert, dass er in der Ver-
waltungshierarchie auf gleicher Stufe steht.

709



4.2.4 jD/'e Eö'«fe/W7g ««4 StöWcwwg ewer e$7z/entew Kervvw/ftwg

Die Ämter sollen so abgegrenzt werden, dass sie für die Amtsleiter dirigierbar sind
und möglichst tüchtiges Personal anziehen.

Entsprechend dem Grundsatz, dass die materiellen und formellen Kompetenzen
möglichst in Übereinstimmung zu bringen sind, sollten kontradiktorische Materien, die
sachlich und politisch trennbar sind, nicht demselben Amt übertragen werden. Das

gleiche Postulat ergibt sich aus dem Erfordernis der Kontrollierbarkeit jeder Amtstätig-
keit. Das Forstwesen und die Landwirtschaft, die sich seit je in mannigfaltigen Nutzungs-
konflikten begegnen, sollten deshalb nicht im gleichen Amt vereinigt werden.

Jerfas Amr öewöWgt röcto£as Persona/. .Es ist se/6sfvers?ä«d//cÄ rfass rf/e A/erarc/wsc/te Ste/-

/««g- des CAe/ï d/'e EefcrwW'erwwg ew/scAe/rfewc/ 6eew/7wssr. In beruflichen Spezialgebieten, wie
demjenigen des Forstingenieurs, ist dies wegen der praktischen Unmöglichkeit, in andere
Bereiche zu wechseln, um so wichtiger. Die Aufhebung des Bundesamtes für Forstwesen
und der damit verbundenen Direktorstelle wird die Attraktivität der Bundesverwaltung
für tüchtige Forstingenieure im Verhältnis zu den kantonalen Ämtern wesentlich vermin-
dem.

5. Alternative Vorschläge

Die Bemühungen des Chefs des EDI, sein Departement zu straffen und so zu organi-
sieren, dass er sich vermehrt dem Regieren statt dem Verwalten widmen kann, sind zwei-
felsfrei zu respektieren und zu unterstützen.

Die Vielzahl der Ämter pro Departement war bei der Totalrevision des Verwaltungs-
Organisationsgesetzes in den siebziger Jahren und ist auch bei jeder Verwaltungsreorgani-
sation in den Kantonen ein zentrales Anliegen. Im Bewusstsein dieses Problems wurde
nach dem Verzicht auf eine Erhöhung der Zahl der Departemente im neuen Gesetz die

Zwswmwew/hsswng von Ämtern zw Gruppen vorgesehen (Art. 46 VwOG SR 172.010). Eine
solche Gruppenbildung könnte zum Beispiel die Ämter des EDI umfassen, die sich mit
Wald, Natur, Klima, Umwelt und Kultur befassen.

Als weitere Alternative zur Auflösung des BFL ist der Awsôow cfes Gewera/sekretonotes
dwrcA rf/e ScAa/Twng von/acAkwwiAge« Ateèsste//en zu erwägen. Solche Stabsstellen könnten
eine Vielzahl von politischen Fragen im Sinne des Departementschefs direkt mit den
Ämtern erledigen oder zumindest zum Entscheid vorbereiten und gleichzeitig die immer
wichtiger werdende Koordination von amtsübergreifenden Aufgaben und Verfahren
sicherstellen.

Die vorgeschlagenen Alternativen zur Entlastung des Departementschefs sollten
wenigstens geprüft werden, bevor ein an sich notwendiges und berechtigtes Bundesamt
ohne sicheren Entlastungserfolg aufgegeben und dadurch gesamtschweizerisch wichtige
und mühsam aufgebaute Strukturen gefährdet werden.
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